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N A C H R I C H T E N  

Altersartielt In Schaan 
SCHAAN - Die Gemeinde Schaan und die 
Kontakt- und Beratungsstelle Alter (KBA) 
gehen neue Wege in der Altersarbeit: Ein 
Service-Telefon und regelmässige Sprech
stunden der Senioren-Sozialarbeiterin als 
neue Produkte. Die Arbeitsgruppe Soziale 
Aufgaben der Gemeinde Schaan hat sich in 
den vergangenen l 1/2 Jahren eingehend mit 
der sozialen Situation in .Schaan befasst. Da
bei wurde unter anderem das vor einigen 
Jahren erarbeitete Altersleitbild überprüft. 

In Zusammenarbeit mit der KBA kann die 
Gemeinde Schaan jetzt zwei neue Produkte 
anbieten, die wir gerne näher vorstellen. 

Das «Service-Telefon» ist einejDienstleis-
tung der Gemeindeverwaltung sjchaan und 
kann unter der Nummer 237 72 00 kostenlos 
in Anspruch genommen werden. Wir geben 
den den Seniorinnen und Senioren Auskunft, 
an welche der zahlreichen Institutionen im 
Lande sie sich mit ihren Fragen, Problemen 
und Anregungen wenden können.! 

Die KBA führt ab dem 18. Jasnuar jeden 
Dienstagvormittag Sprechstunde^ der Senio
ren-Sozialarbeiterin durch. Nach'Voranmel
dung direkt bei der KBA unter Telj 237 65 65 
erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner 
von Schaan jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr in 
den Räumen der «Alten Sennerei» an der 
Landstrasse Rat und Unterstützung in den 
verschiedensten Altersfragen. Das Angebot 
erstreckt sich von der Beratung Uber Hilfs
mittel, die das tägliche Leben erleichtem 
über Fragen zum Umzug in ein Alterswohn
heim bis hin zum Erstellen eines Testamen
tes erhalten. Auch diese Dienstleistung wird 
selbstverständlich kostenlos angeboten. 

Die Gemeinde Schaan hofft, dass diese 
Angebote rege in Anspruch genommen wer
den und freut sich, eine weitere Dienstleis
tung anbieten zu können. (PD) 

Der intelligenteste 
Kopf des Rhelntals 
SCHAAN - Die Bzb-Weiterbildung in 
Buchs hat in Zusammenarbeit mit dem 
Liechtensteiner Volksblatt seit dem 11. De
zember auf dem Internet einen IQ Test veröf
fentlicht. Jede Person konnte mitmachen und 
den eigenen Intelligenzquotient testen. Dabei 
ging es nebst der richtigen Lösung der Auf
gaben auch um die dafür benötigte Zeit. 

Nun kommt das grosse Finale. Die zehn 
Besten werden am Mittwoch, 19. Januar, um 
19 Uhr, im Berufs- und Weiterbildungszen
trum Bjsb in Buchs zum Schlussgang antre
ten. Die Namen der zehn Intelligentesten 
sind ab Montagvormittag im Internet ersicht
lich. Der spannende Schlusstest dauert 30 
Minuten. Dem Sieger winkt ein Check über 
5000 Franken. Dieser Anlass in der Mensa 
des Bzb in Buchs ist öffentlich. Es wird ein 
kostenloser IQ-Apdro serviert. Nebst dem 
Vorstellen der intelligentesten Rheintaler 
werden Künstler aus der Musik- und Tanz
szene ihr Können zeigen. (PD) 

Computer-Kurs für 
Seniorinnen und Senioren 
VADUZ - Wollen Sie Ihre PC-Kenntnisse 
auffrischen und neue Anwendungsmöglich
keiten kennen lernen? Unsere Kurse werden 
massgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen 
und finden in Kleingruppen bis maximal fünf 
Personen statt. Es sind noch zwei Plätze frei 
am: PC-Aufbaukurs: 24. und 31. Januar, von 
8.30 bis 11 Uhr. Für weitere Informationen 
rufen Sie uns bitte an. Tel. 237 65 65, Kon
takt- und Beratungsstelle Alter, Beckagässli 
6, Vaduz. (KBA) 

Tieranwalt systemwidrig 
Robert Wallner, Leitender Staatsanwalt, nimmt zum <fTierquälerei»-Fall Stellung 

VADUZ - «Ute «wünschte Bn-
fiiltnina  ahm noranwattes i h  
eine MVMm Hübt mithoholt-
liehen RMfcttaMA wilrdt eine 

Der am Dienstag gefällte, noch 
nicht rechtskräftige, Schuldspruch 
des Landgerichts gegen einen mut
masslichen Tierquäler hat hohe 
Wellen geschlagen. Die bedingte 
Geldstrafe von 7500 Franken für 
die Misshandlung eines Hunderü
den mit Todesfolge wird von Tier
schutzkreisen als viel zu milde er
achtet. Im VU-Parteiorgan «Liech
tensteiner Vaterland» wurde gar 
versucht, aus dem Vorfall politi
sches Kapital zu schlagen, indem 
der Eindruck vermittelt wurde, die 
Schaffung der Stelle eines Tieran
walts hätte zu einem härteren 
Schuldspruch geführt... Dabei war 
es gerade die Regierung Hasler, die 
in dieser Mandatsperiode einem 
Versprechen im Wahlprogramm 
folgend eine Änderung des Sachen
rechts veranlasste, damit Tiere als 
eigenständige Lebewesen gelten. 
Was den Ruf nach einem Tieran
walt betrifft, gab Justizministerin 
Rita Kieber-Beck diese Woche bei 
Radio Liechtenstein zu bedenken, 
dass wenn man schon von einem 
Tjeranwalt reden wolle, dann mttss-
te man zuerst auch Uber einen Kin-
derfuiwalt sprechen. 

Nachstehend das Interview mit 
dem Leitenden Staatsanwalt Robert 
Wallner. 

«Liechtenstein kamt einen wrgMeMnrm RecMaMstantf nickt chMMl 
für das mliMtaiJShrlge Opfar alnar Saxualstraftat»: Hebert Waünar. 

Volksblatt: Herr Wallner, das 
Strafmass für einen mutmass
lichen TierquMler hat eine Welle 
der Entrüstung ausgelöst: Verste
hen Sie diesen Unmut? 

Robert Wallner: Nur zum Teil. 
Ich habe selber eine wunderschöne 
Labradorhündin, die mich im Som
mer und Winter treu auf Bergtouren 
begleitet und von der ganzen Fami
lie geliebt und verwöhnt wird. Ich 
verstehe, dass Menschen, die eine 
besondere Beziehung zu Tieren ha
ben, in Fällen von Tierquälerei 
emotional reagieren. Manche Stel
lungnahmen in diesem Fall schies
sen aber weit über das Ziel hinaus 
und nützen den berechtigten Anlie
gen des Tierschutzes nicht wirk
lich. Vor allem gestört haben mich, 
die massiven, die Unschuldsvermu
tung verletzenden Vorverurteilun
gen, die schon deshalb völlig unan

gebracht waren, weil es gar nicht so 
klar war, dass die Beweise für eine 
Überführung ausreichen. 

Was sagen Sie zur Kritik, «unfä
hige Richter» würden das Tier
schutzgesetz missbrauchen und 
zugunsten von Tierquälern ver
drehen? 

Das will ich gar nicht kommen
tieren und nur so viel sagen, dass 
das Verfahren vom Richter völlig 
korrekt und gewissenhaft durchge
führt wurde. 

Eine weitere Kritik, die zu hören 
war: Was nützt es, dass vor ein
einhalb Jahren ein neues Tler-
schutzgesetz in Kraft gesetzt 
wurde,, das llere nicht mehr als 
Sachen behandelt, wenn es dann 
ein derart mildes Urteil gibt? 

Es wurde damals kein neues 

Tierschutzgesetz in Kraft gesetzt, 
sondern eine Bestimmung im Zivil
recht, die Tiere zu Sachen abstem
pelte, aufgehoben. Diese Bestim
mung spielte schon früher im Straf
recht keine Rolle. 

Im Zuge des aktuellen Falls ist 
der Ruf nach einem Tieranwalt 
laut geworden: Wie stehen Sie 
seitens der Staatsanwaltschaft 
der Einführung eines Tieran
walts gegenüber? 

Alle Bemühungen zur Verbesse
rung des Tierschutzes sind zu be-
grüssen. Krasse RUle der Tierquä
lerei kommen vor allem bei der 
Nutztierhaltung und beim Tiertrans
port, weniger aber bei der Haustier
haltung vor. Die gewünschte Ein
führung eines Tieranwaltes als eine 
Art Nebenkläger mit hoheitlichen 
Funktionen würde eine systemwid
rige Doppelspurigkeit zum Ankla
gerecht des Staatsanwaltes schaffen 
und keine Verbesserung für die Tie
re bringen. Der Kanton Zürich, wo 
der Tieranwalt offensichtlich diese 
Aufgabe hat, hat eine völlig andere 
Strafprozessordnung mit einem Be
zirksanwalt, der Untersuchungs
richter und Ankläger in einer Per
son ist und der etwa bei Übertre
tungen des Tierschutzgesetzes 
selbst eine Strafverfügung erlässt. 
Hier kann der Tieranwalt als exter
ne Kontrolle die Interessen des Tie
res einbringen. In Liechtenstein 
nimmt im Strafverfahren diese Auf
gabe der Staatsanwalt wahr, der 
eben wie im aktuellen Fall in Beru
fung geht. Liechtenstein kennt ei
nen vergleichbaren Rechtsbeistand 
nicht einmal ftir das mindeijährige 
Opfer einer Sexualstraftat. Andere 
Aufgaben fllr den Heranwalt kann 
ich mir schon vorstellen. 

Staatsanwaltschaft erhebt Berufung 
Fall von Tierquälerei: Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft 

VADUZ - Sagen das Urtail d u  
Landgerichts» vom Dienstag In 
einem NN von Tierquälerei hat 
dis Staatsanwaltschaft Strafbo-
rufung angemeldet (Me Straf-
benifung wendet sich vor allem 
gegen die Bewährung der be
dingten Strafnachsicht, so die 
Staatsanwaltschaft in alnor 
Medienmitteilung. 

Vom Landgericht wurde Uber den 
Beschuldigten eine Geldstrafe von 
300 Tagessätzen verhängt und die 
für den Fall der Uneinbringlichkeit 
der Geldstrafe zu verbüssende Er
satzfreiheitsstrafe mit 150 Tagen 
festgesetzt. Die Höhe des einzelnen 
Tagessatzes wurde dem Gesetz ent
sprechend nach den Einkommens
und Vermögensverhältnissen des 
Beschuldigten bemessen und dem 
geringen Einkommen entsprechend 
mit 25 Franken bestimmt, woraus 
sich eine Geldstrafe von insgesamt 
7500 Franken errechnet. Bei einem 

Beschuldigten mit höherem Ein
kommen hätte der Tagessatz bis zu 
1000 Franken und die Geldstrafe 
damit bis zu 300 000 Franken be
tragen können. Der Strafrahmen 
beträgt Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe bis 360 Tages
sätze. Der Richter muss nach § 37 
Strafgesetzbuch statt der angedroh
ten Freiheitsstrafe eine Geldstrafe 
verhängen, wenn diese ausreicht, 
um den Täter oder andere von wei
teren Taten abzuhalten. 

(Segen bedingte Strafe 
Im Hinblick auf die bisherige 

Unbescholtenheit des doch 60-jäh
rigen Mannes und des Eindruckes 
den allein das Strafverfahren auf 
ihn hinterlassen hat, ist es vertret
bar, eine Geldstrafe zu verhängen, 
die mit 300 Tagessätzen streng aus
gefallen ist. Allerdings hat das Ge
richt die Strafe unter Bestimmung 
einer Probezeit von 3 Jahren be
dingt nachgesehen. Die Staatsan

waltschaft vertritt die Ansicht, dass 
im Hinblick auf das besonders rohe 
Vorgehen des Täters die Strafe aus 
spezial- und generalpräventiven 
Gründen vollzogen werden muss. 
Nunmehr wird sich das Obergericht 
mit dem Fall zu befassen haben. 

Tieranwatt hätte zu keinem 
anderen Eigobnis geführt 

In diesem Strafverfahren geht es 
ausschliesslich um das Vergehen 
der Tierquälerei nach § 22 Strafge
setzbuch. Bestimmungen des Tifer-
schutzgesetzes spielen hier keine 
Rolle, auch nicht die Gesetzesän
derung, mit der im Zivilrecht die 
Bestimmung abgeschafft wurde, 
die Tiere zu Sachen stempelte. Der 
von manchen geforderte Tieran
walt hätte auch nichts anderes tun 
können, als der Staatsanwalt ge
macht hat: Dem Richter alle vor
handenen Beweise vorzulegen (die 
Beweislage war nicht so klar, wie 
dies aus manchen bedenklichen 

Vorverurteilungen hervorgegangen 
ist), auf die besondere Brutalität 
hinzuweisen, mit der der Täter vor
gegangen ist und gegen das Urteil 
Berufung anzumelden, wenn er mit 
dem Ergebnis nicht einverstanden 
ist. Es wäre also - auch wenn wir 
den Tieranwalt hätten - zu keinem 
anderen Ergebnis gekommen. 

Ein Tierhalteverbot kann nicht 
der Richter, sondern nur die Regie
rung aussprechen. Die diesbezüg
lichen Vorwürfe gegen den Richter 
gehen daher völlig ins Leere. Die 
zuständige Amtsstelle hat - soweit 
das der Staatsanwaltschaft bekannt 
ist - den Ausgang des Strafverfah
rens abgewartet, nicht zuletzt des
halb, weil die Beweislage umstrit
ten war und es keinen Sinn macht, 
parallel zum Gerichtsverfahren im 
Verwaltungsverfahren alle Beweise 
noch einmal aufzunehmen. Sie 
wird nach Rechtskraft des Schuld
spruches Uber ein Tierhalteveibot 
zu entscheiden haben. 

A N Z E I G E  


